
 
Bibliotheksordnung 
 
 

 Alle Schüler/innen und Lehrkräfte des Bundesschulzentrums sind berechtigt, die 
Schulbibliothek zu nutzen. 
 

 Jede/r Bibliotheksnutzer/in erklärt sich bereit, die Bibliotheksordnung einzuhalten. 
 

 Die Öffnungszeiten werden zu Beginn des neuen Schuljahres an der Eingangstür 
der Bibliothek ausgehängt. Von 7.30 bis 8.00 Uhr und in der großen Pause ist die 
Bibliothek täglich geöffnet. 
 

 Ausleihen sind nur mit gültigem Bibliotheksausweis (identisch mit dem 
Schülerausweis) möglich. 
 

 Die Entlehnung ist gratis. Schüler/innen der 8. Klassen entrichten bei der ersten 
Entlehnung im 2. Semester eine Kaution von 15€, die nach Rückgabe der Bücher, 
spätestens nach der mündlichen Matura, in der Bibliothek zurückgegeben wird.  
 

 Eine Abgangsbestätigung von der Schule wird nur ausgestellt, wenn alle Bücher 
zurückgegeben und ev. Mahnspesen bezahlt wurden. 
 

 Die maximale Dauer der Ausleihe beträgt 21 Tage. Eine Verlängerung ist sowohl 
direkt in der Bibliothek als auch online (vgl. Schulhomepage) möglich.  
 

 Bei Überschreitung der Ausleihzeit ist eine Mahngebühr von 0,35€/je Woche zu 
bezahlen. Eine schriftliche Mahnung erfolgt jede Woche per Aushang neben dem 
Supplierplan. 
 

 Die Entnahme von Büchern ohne offizielle Entlehnung ist verboten. 
 

 Nachschlagewerke sind nicht entlehnbar und dürfen nur innerhalb der Bibliothek 
benutzt werden. 
 

 Die Bücher sind sorgsam zu behandeln. Die Verantwortung für die entliehenen 
Bücher übernimmt die Entlehnerin/der Entlehner. Verlorene und beschädigte Bücher 
müssen ersetzt werden. 
 

 Die Benutzung der Computer ist nur in Anwesenheit einr Lehrkraft erlaubt. Die 
Computer sind als Arbeitsgeräte gedacht und daher ist Spielen und Chatten 
(soziale Netzwerke, E-Mails) verboten.  
 

 Die Verwaltungscomputer dürfen ausschließlich von den dazu befugten 
Schulbibliothekar/innen genützt werden. 
 

 Für Kopien und Ausdrucke sind pro Seite 0,10€ bei der Bibliothekarin zu bezahlen. 
 

 Grobe Verstöße gegen die Bibliotheksordnung haben den Verlust der 
Zugangsberechtigung zur Folge. 
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Allgemeine Verhaltensregeln 

 
 
 

 Alle Medien und das Mobiliar werden sorgfältig behandelt. 

 

 An einem Computer arbeiten höchstens 2 SchülerInnen. 

 

 Bei der Benutzung der Bibliothek wird auf eine ruhige 

Arbeitsatmosphäre geachtet. 

 

 Jeder unnötige Lärm wird vermieden. Essen und Trinken ist nicht 

erlaubt. 

 

 Schultaschen werden im Eingangsbereich der Bibliothek abgelegt. 

 

 In der Bibliothek benutzte Bücher und Zeitschriften werden an den 

vorgesehenen Standort zurückgestellt. 

 

 Sessel werden vor Verlassen der Bibliothek wieder an die Tische 

gerückt. 

 

 Überdies gelten alle Bestimmungen der Schul- und Hausordnung auch 

im Bibliotheksbereich. (Handy!) 
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